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Sachverhalt und Antrãge 

Der Anmelder hat am 13. Juni 1987 beim Deutschen Patentamt 

die internationale Anmeldung PCT/DE 87/00271 eingereicht. 

Mit Bescheid vom 18. September 1987 hat das Europäische 

Patentamt als Internationale Recherchenbehórde deni An-

melder eine Aufforderung zur Zahiung einer zusàtzlichen 

Recherchengebühr nach Artikel 17(3) (a) und nach Regel 

40.1 PCT zugesteilt, da die internationale Anmeldung dern 

Erfordernis der Einheitlichkeit nicht entspreche. Zur Be-
gründung werden folgende zwei Erfindungen angegeben: 

Patentanspruch 1: 
Verwendung eines bekannten Flüssigkeits-Fördersystems 

(Gasentwickler + Kolben/Membran) zur Injektion oder 

Infusion einer pharmazeutischen Lösung in den mensch-

lichen oder tierischen Körper (medizinischer As-

pekt); 

PatentansprUche 2-5 (evtl. auch unter Einschlul3 des 

Anspruchs 1) 
Ausrüstung elnes bekannten FlUssigkeits-Fãrdersystems 

(Gasentwickler + Kolben/Membran) mit einem in den 

Flüssigkeitsweg geschalteten porösen lyophoben Kôr-

per, um die Dosierung von Umgebungsdruck und -tem-

peratur unabhängig zu machen (aligemeiner Färder-bzw. 

Dosieraspekt). 

Die Anrneldung enthalte also zwei Teile, die der Läsung un-

terschiedlicher Aufgaben dienten, ohne dabei eine einzige 

erfinderische Idee zu verwirklichen. 
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III. 	Der Anmelder hat am 2. Oktober 1987 die für die Ansprüche 

2 bis 5 angeforderte zusätzliche internationale Recher-

chengebühr unter Widerspruch entrichtet und zur Begründung 

ausgeführt, daB die Erfindung insgesamt und mit der bevor-

zugten Ausführungsform auf den niedizinischen Zweck ge-

richtet sei. 

Entscheidungsgründe 

GemäB Artikel 154 (3) EPU sowie Artikel 9 der Vereinbarung 

zwischen WIPO und EPO über PCT (A131. EPA 1978, 249) sind 

die Beschwerdekammern zuständig, über den Widerspruch des 

Anmelders zu entscheiden. 

Der Widerspruch entspricht Regel 40.2 (c) PCT; er ist da-

her zulässig. 

Wie der Anmelder in der Beschreibung angibt, hat man Mi-

kropumpen entwickelt, die ständig eine bestimmte Menge 

einer therapeutisch wirksamen Flüssigkeit (Insulin) in 

einen inenschlichen Kärper färdern. Als Energiequelle für 

die Mikropuxnpen werden Batterien verwendet. 

Uin nun durch einen auf die gesamte Fläche des Kolbens oder 

der Membran einer Mikropumpe wirkenden Druck eine konti-

nuierliche Injektion der therapeutisch wirksainen Flüssig-

keit zu erreichen, wird geinàB der Lehre des Anspruchs 1 

eine gasentwickelnde Zelle verwendet, bei der das durch 

den elektrischen Strom erzeugte Wasser- bzw. Sauerstoffgas 

als Antriebsmittel für die Mikropumpe dient. 
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Be! dieser Verwendung entsteht ein Problem jedoch dadurch, 

daB das erzeugte Volumen an Wasser bzw. Sauerstoffgas im 

GegenSatZ zurn Volurnen der gefarderten Flüssigkeit 

temperatur- und druckabhängig ist. 

Dies hat zur Folge, daB bei sich ändernden Druck- und 

TeinperaturVerhältflisSefl für eine kontinuierliche Ver-

sorgung mit therapeutisch wirksarner Flussigkeit Korrek-

turen des Gasvolumens vorgenommen werden müssen. 

Dieses Problem wird nach der Lehre des Anspruchs 2 dadurch 

geläst, daB die durch das Wasserstof f- bzw. Sauerstoffgas 

verdrängte therapeutisch wirksame Flüssigkeit durch eine 

Pore oder eine Vielzahl von Poren in einem gegenUber die-

ser Flüssigkeit lyophoben Kärper transportiert wird. 

Dadurch kann eine selbsttätige Kontrolle des Fördervor-

gangs der therapeutisch wirksamen Flussigkeit weitgehend 

unabhängig von dein Unigebungsdruck und der Umgebungstempe-

ratur vorgenommen werden. 

Beim Gegenstand der unabhángigen Anspruche 1 und 2 sowie 

der yarn letzteren abhängigen Ansprüchen 3 bis 5 handelt es 

sich demnach urn eine Gruppe von Erfindungen, die eine 

aligemeine Idee (Verwendung einer gasentwickelnden Zelle 

als Antriebsinittel einer Mikropumpe) verwirklichen. 

Aus den vorstehend genannten GrUnden ergibt sich, daB die 

Anmeldung den in Regel 13.1 PCT niedergelegten Kriterien 

für die Einheitlichkeit der Erfindunq einer internatio-

nalen Anmeldung genügt. Daraus folgt, daB die Aufforderung 

vom 18. September 1987 zur Zahiung einer zusàtzlichen 

Recherchengebühr nicht gerechtfertigt war. 
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Entscheidungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Rückzahlung der zusätzlich entrichteten Recherchengebuhr wird 

angeordnet. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 
	

C. Maus 
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